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Beschluss 
des Rates der Gemeinde Kalletal  

vom 04. Oktober 2001 
geändert durch Beschluss  

des Rates der Gemeinde Kalletal 
vom 02. März 2006 

 
 
 
Zuwendungen an Fraktionen  
 
 
 
 
 
Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 04. Oktober 2001 folgenden Be-
schluss gefasst: 
 
 

1. Die Gemeinde Kalletal gewährt den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen 
zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zu-
wendung wird als pauschaler Auslagenersatz mit einem Grundbetrag und entspre-
chend der personellen Stärke der Fraktionen bemessen. 
 

 Die Auslagenpauschale wird rückwirkend zum 01.07.2001 ausgezahlt und beträgt für 
den Zeitraum 

  
 

• vom 01.07.2001 bis 31.12.2001 
100,00 DM je Fraktion und Monat 
50,00 DM je Fraktionsmitglied und Monat 

 
 
• ab dem 01.01.2002 

50,00 Euro je Fraktion und Monat 
25,00 Euro je Fraktionsmitglied und Monat 

 
• ab dem 01.01.2006 

42,00 Euro je Fraktion und Monat 
21,00 Euro je Fraktionsmitglied und Monat 

 
 
 
2. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 11.100,00 DM für das Jahr 2001 wer-

den überplanmäßig bereitgestellt. 
 
 
 


